
Große Kreisstadt Riesa Beschlussvorlage
Nr.: S 118/2013

Zur Behandlung im Datum Status Abstimmung

Bauausschuss 05.09.2013 öffentlich

Stadtrat 11.09.2013 öffentlich

Gegenstand: Lärmaktionsplanung der Stufe 2, Endbericht
Beschlussfassung
 

Beschlussantrag: Der Stadtrat beschließt den Endbericht zur Lärmaktionsplanung
der Stufe 2, bestehend aus dem Endbericht einschließlich Anlagen
in der Fassung vom 05. August 2013. 

Anlagen: Behandlung der eingegangenen Hinweise und Anregungen
(Anlage 1)
Inhaltsverzeichnis (Anlage 2) 

Enthalt.

/ /

Ja / Nein /

/ /



- 2 -

Verantwortlich: Stadtbauamt
Berichterstatter: Ina Nicolai

Grundlagen: § 3 Absatz 3 Nummer 1 der Hauptsatzung
EU-Umgebungslärmrichtlinie Nr. 2002/49/EG vom
25.06.2002 (in nationales Recht umgesetzt über das
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG §§ 47 a-f und die
Verordnung zur Lärmkartierung (34. Bundes-
Immissionsschutzverordnung BImSchV))
Informationsbroschüre des Freistaates Sachsen mit
Hinweisen für die Lärmaktionsplanung

 
Vorherige Beschlüsse: S 53/2013 vom 24.04.2013 

Wer wird zur Beratung
hinzugezogen?

Iingenieurbüro DR: BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT
MBH, vertreten durch Herrn Dr. U. Frost und Frau Dipl.-Ing. I.
Weise
Sachgebietsleiterin Stadtplanung, Frau Friedrich

Finanzielle Auswirkungen: ja nein

- Bemerkung: Zum gegenwärtigen  Zeitpunkt  können  noch  keine  Aussagen  über  die
Höhe der  entstehenden  Kosten  im  Rahmen  der  Realisierung  der
einzelnen Handlungsempfehlungen  gemäß  der  Maßnahmenplanung
getroffen werden.  Die  Verwaltung  wird  dazu  jedoch  einen
angemessenen Kostensatz  innerhalb  der  Haushaltplanung  der  Stadt
Riesa für  die  Jahresscheiben  2014  bis  2017  berücksichtigen,  um  die
Gewährleistung mit  Beschlussfassung  des  vorliegenden  Endberichtes
sicher zu  stellen.  Auf  Grund  der  unterschiedlichen  Maßnahmefelder
können noch  keine  konkreten  Produktkonten  benannt  werden.  Die
endgültigen Informationen  werden  durch  zeitgemäße  Vorstellungen  in
den zuständigen Gremien erfolgen.

Zuständiges Amt:

Stadtbauamt
Unterschrift der Amtsleiterin
(Ina Nicolai)

Unterschrift des zuständigen  Fachbürgermeisters
Tilo Lindner

Datum: Datum:

Mitwirkende Ämter:

Justiziariat (Andreas Schlichter) Datum: Handzeichen

Datum: Unterschrift: Oberbürgermeisterin
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Sachverhalt:
Der Stadtrat  der  Großen  Kreisstadt  Riesa  hat  in  seiner  Sitzung  am  24.  April  2013  den
Beschluss für  die  Öffentlichkeits-  und  Behördenbeteiligung  zur  Lärmaktionsplanung  der  2.
Stufe gefasst  (Beschluss  S  53/2013).  In  Anlehnung  an  das  öffentlich-rechtliche  Verfahren
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) hat die öffentliche Auslegung vom 06. Mai 2013
bis einschließlich  07.  Juni  2013  stattgefunden.  Gleichzeitig  wurde  die  Beteiligung  der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgenommen.

Die eingegangenen  Stellungnahmen  der  Öffentlichkeits-  und  Behördenbeteiligung  zur
Lärmaktionsplanung der  2.  Stufe,  bestehend  aus  dem  Zwischenbericht  einschließlich
Anlagen in der Fassung vom 22.  März 2013, sind zu Ihrer Information als Anlage 1  dieser
Beschlussvorlage beigelegt.
Diese Stellungnahmen  und  Hinweise  wurden  durch  das  beauftrage  Planungsbüro  in
Abstimmung mit  der  Verwaltung  geprüft  und  bewertet.  Im  Ergebnis  dessen  konnte
festgestellt werden,  dass  sich  daraus  keine  Veränderungen  bzw.  Ergänzungen  der
vorliegenden Planunterlagen erforderlich machen.

Diesbezüglich liegt das aktuelle Planmaterial als Endbericht "Lärmaktionsplan der 2. Stufe",
Stand 05. August 2013 zur Beschlussfassung vor.

Auf Grund  der  umfänglichen  Betrachtungsfelder  gemäß  Inhaltsverzeichnis  (s. Anlage  2)
erfolgt die  Auslage  eines  kompletten  Plansatzes  im  Hauptamt,  Büro  für
Stadtratsangelegenheiten, 1. OG, Zimmer 1.13 zu den nachfolgend aufgeführten Zeiten

montags bis donnerstags von 9.00 Uhr  16.00 Uhr
freitags von 9.00 Uhr  12.00 Uhr

bzw. nach telefonischer Anmeldung zur Einsicht aus.

 












































